
Öffnungszeiten Bürgerbüro, Fundbüro, Wahlamt    Montag-Dienstag  7.30-16.00 Uhr    Mittwoch  7.30-12.00  und 14.00-18.00 Uhr    Donnerstag-Freitag  7.30-12.00 Uhr 

 Standesamt, Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeitsbehörde    Montag-Freitag  8.00-12.00 Uhr    Mittwoch  14.00-17.30 Uhr 

Busverbindungen Rathaus 1:   Linie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 9, 12, 14   Rathaus 2:   Linie 1, 2    

Bankverbindung Sparkasse Landshut   BLZ 743 500 00   Kto. 1 112    BIC: BYLADEM1LAH    IBAN: DE42743500000000001112  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanschrift: Stadt Landshut, 84034 Landshut, Gz.: 3.33  
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per E-Mail: reinhold.deuter@piraten-oberbayern.de 
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Wahlwerbung in der Stadt Landshut zur Europawahl 2019 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Stadt Landshut hat im Rahmen der sog. Sicherheitssatzung die Wahlwerbung durch Parteien 
geregelt. Das Plakatieren auf parteieigenen Plakatständern bzw. -tafeln im Stadtgebiet Landshut ist 
damit nicht zulässig. 
 

Zu diesem Zweck werden an 42 festgelegten Standorten im Stadtgebiet stadteigene Plakatständer aufge-

stellt, an denen Sie ab Samstag, den 13.04.2019 Plakate in der Größe „DIN A0“ anbringen dürfen. Die 

Zuteilung der genauen Werbeflächen an den Plakatständern erfolgt noch. 

 

Um die Plakatflächen auf den Plakatständern optimal zu verteilen, fragen wir Sie hiermit an, ob von Ihrer 

Seite Interesse an der Wahlplakatierung im Stadtgebiet Landshut besteht.  

 

Geben Sie uns hierzu bis spätestens 15.03.2019 Bescheid, ob Sie von Ihrem Recht zur Wahlplakatierung 

Gebrauch machen wollen oder nicht. Gerne bestätigen wir Ihnen auch den Eingang Ihrer Entscheidung. 

 

Sollten wir nach Ablauf der angegebenen Frist von Ihrer Seite keine Antwort erhalten haben, gehen wir 

davon aus, dass Sie von Ihrem Recht auf Plakatierung im Stadtgebiet Landshut nicht Gebrauch machen. 

 

Anfang April erhalten Sie dann ein gesondertes Schreiben mit den genauen Standorten der Wahlplakat-

ständer und eine Übersicht darüber, wo Sie auf den Plakatständern plakatieren dürfen. 

 

Des Weiteren verweisen wir darauf, dass Sie auch die Möglichkeit haben, Ihre Wahlplakate auf von der 

„Ströer Deutsche Städte Medien GmbH“ (Regionalniederlassung München, Franziskanerstr. 14, 81669 

München) bewirtschafteten Plakattafeln und -säulen anzubringen. 

 
Mit freundlichen Grüßen         Anlagen: 
             1 Rückantwortbogen 
              
Kiesenbauer 
 
 

 
 

 
Referat 3 
Einwohner- und  
Standesamt 
Wahlamt 

 

Luitpoldstraße 29 

I. Stock Bürgerbüro 

84034 Landshut 

 

buergerbuero@landshut.de 

www.landshut.de 

 



  

Bitte bis spätestens 15.03.2019 zurückschicken an: 
 
 
 
Herrn 
Andreas Kiesenbauer 
Einwohner- und Standesamt 
- Wahlamt -  
Luitpoldstr. 29 
84034 Landshut 
 
 
Gerne auch per FAX (0871 / 88 - 2244) oder E-Mail an: andreas.kiesenbauer@landshut.de 
 
 
 
 
 
 
 
 Name der Partei: ................................................................................................................. 
 
  
 
Wir machen von unseren Recht zur Wahlplakatierung im Stadtgebiet Landshut  
 
 
 
 

 Gebrauch 
 
 keinen Gebrauch 

 
 

 
 
 
 
                ....................................................................... 
       
                                                                Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 

 


